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Für einen sicheres Aufwachsen: Mecklenburg-
Vorpommern bekommt erstes 
Kinderschutzgesetz 
 
Die Landesregierung brachte am (heutigen) Mittwoch im 
Landtag einen Gesetzentwurf für das erste eigenständige 
Kinderschutzgesetz in Mecklenburg-Vorpommern ein, der 
nun im parlamentarischen Verfahren beraten wird. „Wir 
wollen so die passenden Rahmenbedingungen und 
moderne Strukturen im Land schaffen, damit alle Kinder 
und Jugendlichen gesund und sicher aufwachsen können“, 
erklärte Drese bei der Einbringung.  
 
Drese führte an, dass sich der Kinderschutz zunehmend 
mehr Herausforderungen ausgesetzt sehe. So bleiben 
insbesondere die Fallzahlen der Verfahren zur 
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung auf einem auch 
bundesweit hohen Niveau. „5.256 solcher Verfahren wurden 
allein im Jahr 2023 durchgeführt. In gut 40 Prozent der 
Fälle lag ein erzieherischer Hilfebedarf vor. In 31,8 Prozent, 
also 1.673 Fällen, wurde gar eine akute oder latente 
Gefährdung festgestellt“, erklärte Drese.  
 
„Das sind Zahlen die wir zum Anlass nehmen, um mit dem 
neuen Kinderschutzgesetz umfassende Änderungen an den 
Strukturen im Land vorzunehmen“, unterstrich die 
Ministerin. Insbesondere fachübergreifende Prozesse und 
Kooperationen sollen so ausgebaut werden, damit die 
Akteure alle Ebenen künftig noch besser zusammenwirken 
können. „Deshalb planen wir die Einrichtung einer Zentralen 
Stelle Kinderschutz, die als interaktive Service- und 
Vermittlungsinstanz zur Verzahnung beitragen wird“, so 
Drese weiter.  
 
Angesiedelt wird diese beim Landesjugendamt. „Auch hier 
gibt es entscheidende Änderungen, denn das derzeit noch 
beim Kommunalen Sozialverband angesiedelte 
Landesjugendamt soll zum 01.01.2026 zurück in 
Landeshand überführt werden“, erläuterte Drese.  
 
Das bedeute, dass künftig wieder alle Leistungen für die 
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Jugendhilfeträger aus einer Hand erfolgen können und 
kinderschutzrechtliche Verbesserungen insbesondere im 
Bereich der überörtlichen Jugendhilfeplanung, bei 
Ausnahmegenehmigungen nach dem 
Kindertagesförderungsgesetz oder bei Erteilung von 
Betriebserlaubnissen für die stationären und teilstationären 
Jugendhilfeeinrichtungen erreicht werden.  
 
Abgerundet wird das Gesetz zudem durch Maßnahmen zur 
Verbesserung der Handlungssicherheit der Fachkräfte, 
durch eine verstärkte Kooperation und eine kontinuierliche 
Qualifizierung. Insgesamt stellt das Land für die Umsetzung 
des Kinderschutzgesetzes knapp 2,5 Mio. Euro zur 
Verfügung.  
 
„Das ist gut angelegtes Geld und eine Investition in die 
sichere Zukunft unserer Kinder. Denn es wird Zeit, dass wir 
mit einem eigenen Kinderschutzgesetz die umfassende 
Förderung positiver Lebensbedingungen für Kinder und 
Jugendliche in den Mittelpunkt stellen“, schloss Drese.  
 
 
 


